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VOLLMACHT
Hiermit ermächtige(n) ich (wir)

die Stadtwerke Wörgl GmbH, 6300 Wörgl, Zauberwinklweg 2a, (in der Folge Stadtwerke Wörgl genannt), in 
meinem (unserem) Namen alle Handlungen und Maßnahmen vorzunehmen, die mit einem Versorgungswechsel 
verbunden sind.

Dies umfasst insbesondere die Kündigung bestehender Stromlieferungsverträge, die Verhandlung, den Abschluss 
und die Auflösung von Netzzugangsverträgen einschließlich damit zusammenhängender Transportdienstleistungen 
sowie sämtlicher sich hieraus ergebender Abrechnungsmaßnahmen.

Die Stadtwerke Wörgl sind ermächtigt, alle in diesem Zusammenhang erforderlichen oder zweckmäßigen Erklärun-
gen abzugeben und entgegenzunehmen.

Darüber hinaus wünsche(n) ich (wir), dass der Beginn der Lieferung meiner (unserer) Anlage mit elektrischer Ener-
gie so rasch wie möglich stattfinden soll, jedenfalls vor Ende des mir (uns) zustehenden 14 tägigen Rücktrittsrech-
tes gem. § 3 Z 1 FAGG (Vertrag wurde außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen) oder gem. § 11 FAGG (Fern-
absatzvertrag: Vertragsabschluss per E-Mail oder Internet) oder gem. § 3 KSchG (Vertragserklärung wurde weder 
in den vom Unternehmen für seine geschäftlichen Zwecke dauernd benutzten Räumen noch bei einem vom Un-
ternehmen auf einer Messe oder einem Markt benutzten Stand abgegeben) und er-kläre(n) mich (uns) – im Falle 
meines (unseres) vorzeitigen Rücktritts - ausdrücklich damit einverstanden, jenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil 
der bis zum Rücktritts-Zeitpunkt bereits erbrachten Dienstleistungen oder Lieferungen von Strom im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen oder Lieferungen von Strom entspricht.

Im Übrigen sind die Stadtwerke Wörgl berechtigt, alles vorzunehmen, was zur Sicherstellung der Versorgung der 
Anlagen des Vollmachtgebers mit elektrischer Energie erforderlich ist.


